
Vertrag über die Erstellung eines Sachverständigengutachtens (Gutachtenauftrag)

Der Auftraggeber (nachfolgend „AG“)

vertreten durch

erteilt der CEM Consultants Prof. Wanninger + Comp. GmbH, Silberhammerweg 59 in 13503 Berlin
(nachfolgend „AN“), den Auftrag zur Erstellung eines Sachverständigengutachtens durch den von der IHK
Berlin öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauablaufstörungen, Baupreisermittlung und
Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanninger, über

 Der Zweck des Gutachtens ist

Dem AN (bzw. dem Sachverständigen) werden vom AG folgende Unterlagen übergeben (auf Ziffer 3 der

Allgemeinen Vertragsbedingungen für Leistungen eines ö.b.u.v. SV Stand 02/2003 wird ausdrücklich

hingewiesen):

Die Vergütung für den AN wird zur Abrechnung nach Aufwand wie folgt vereinbart:

für Univ.-Prof. Dr.-Ing. R. Wanninger (öbuv SV) €

für Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. F. Kumlehn €

für Dipl.-Ing. (TU) €

für Techniker und Hilfskräfte €

Nebenkosten wie Vervielfältigungen, Fotos, EDV-Nutzung sowie allgemeine Bürokosten werden mit einem

pauschalen Aufschlag von                auf den nach Stundensätzen sich ergebenden Betrag berechnet. Das

Sachverständigengutachten wird dem AG in              - facher Ausfertigung übergeben. Auf die vorgenannten

Stundensätze und Nebenkosten wird die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit                 erhoben.

Es wird eine Vorauszahlung in Höhe von €                         vereinbart, die bis spätestens zum                       zur

Zahlung fällig ist.

Es wird eine Fertigstellung des Gutachtens zum  angestrebt.

Diesem Vertrag liegen die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Leistungen eines öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständigen der CEM Consultants (Stand 02/2003) zugrunde.

..............................................., den Berlin, den

Unterschrift des Auftraggebers (AG) Unterschrift des Auftragnehmers (AN)
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CEM Consultants Prof. Wanninger + Comp. GmbH


